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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Der Nationalrat überwies eine Motion Gilli (gp, SG), die eine Revision der Regierungs-
und Verwaltungsverordnung fordert. Angestrebt wird, dass auch leitende Angestellte
bei Anstalten des Bundes ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Es sei nicht
einsichtig – so die Motionärin – weshalb Mitglieder von ausserparlamentarischen
Kommissionen ihre Bindungen offenlegen müssten, Mitglieder von Leitungsorganen von
Anstalten des Bundes jedoch nicht. Zwar gäbe es einige Stellen, wo dies freiwillig
geschehe, aus Gründen der Gleichbehandlung und um Vertrauen zu bilden, brauche es
aber eine verbindliche Lösung für alle. Der Bundesrat anerkannte das Anliegen und
empfahl die Motion zur Annahme. Er versprach, zu prüfen, welche rechtlichen
Anpassungen vorgenommen werden müssten. Im Nationalrat wurde die Motion
stillschweigend überwiesen, der Ständerat nahm sich dem Anliegen 2014 nicht mehr
an. 1

MOTION
DATUM: 21.03.2014
MARC BÜHLMANN

Auch der Ständerat hiess die Motion Yvonne Gilli (gp, SG) gut, die fordert, dass leitende
Angestellte Interessenbindungen offenlegen. Die Sprecherin der Staatspolitischen
Kommission (SPK-SR), Verena Diener (glp, ZH) betonte, dass die dadurch angestrebte
höhere Transparenz dazu diene, die Unabhängigkeit der Mitglieder aus Leitungsorganen
von Bundesanstalten zu stärken. Es  handle sich deshalb nicht zuletzt auch um eine
vertrauensbildende Massnahme. Bundeskanzlerin Corina Casanova wies darauf hin,
dass der Bundesrat – der die Motion zur Annahme empfohlen hatte – prüfen wolle,
welche Rechtsgrundlagen nötig seien, um die Forderung zu erfüllen. 2

MOTION
DATUM: 09.03.2015
MARC BÜHLMANN

Auf der Liste der abzuschreibenden Postulate und Motionen im entsprechenden
Bericht von 2017 fand sich auch die Motion Gilli (gp, SG). Mit der Anpassung der
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV), mit der nicht nur
Mitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen, sondern auch Kader der Anstalten
des Bundes ihre Interessenbindungen offenlegen müssen, erachte der Bundesrat die
Motion als erfüllt. Die Revision der RVOV war Anfang 2017 in Kraft getreten und auch die
Räte fanden, dass der ursprünglichen Idee damit Genüge getan sei. 3

MOTION
DATUM: 28.09.2017
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0
deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.09.2015
MARC BÜHLMANN
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rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 4

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Der Ständeratswahlkampf im Kanton St. Gallen wurde von einer Kampagne der
Weltwoche gegen Karin Keller-Sutter (fdp) mitgeprägt. Der FDP-Regierungsrätin wurde
im Rahmen eines Asylverfahrens Amtsmissbrauch, Begünstigung und Verletzung der
Gewaltentrennung vorgeworfen. Die fast hundertjährige Aufteilung der Ständeratssitze
zwischen der FDP und der CVP – mit einem vierjährigen Intermezzo zwischen 1971 und
1975, als die SP der FDP den Sitz wegschnappte – wurde von der SVP und der SP
angegriffen. Neben Keller-Sutter, die als Nachfolgerin der zurückgetretenen Erika
Forster (fdp) antrat, wollte dies der Bisherige Eugen David für die CVP verhindern. Die
SP trat mit dem langjährigen Nationalrat und Präsidenten des Gewerkschaftsbundes
Paul Rechsteiner an und die SVP schickte ihren Parteipräsidenten Toni Brunner nach
2003 erneut ins Rennen. Darüber hinaus kandidierte Yvonne Gilli (GP) um einen Sitz im
Ständerat. Ursprünglich bewarb sich zusätzlich noch ein BDP-Politiker für das Amt, der
seine Kandidatur hingegen wegen Verdachts strafbarer Handlungen im September
wieder zurückzog. 

Die von der Weltwoche angezettelte Kampagne vermochte der weit über ihre
Parteigrenzen beliebten Keller-Sutter scheinbar nichts anzuhaben. Sie schaffte das
absolute Mehr gleich im ersten Umgang und konnte mit 101'181 Stimmen den Sitz der
FDP verteidigen. Die Stimmenzahlen für die restlichen Kandidaten verhiessen Spannung
für den wie bereits 2007 nötigen zweiten Wahlgang. Brunner (56'347) lag vor David
(47'774) und Rechsteiner (44'348). Gilli (24'183) lag abgeschlagen zurück und trat für den
zweiten Umgang nicht mehr an. Auch David zog sich enttäuscht zurück, worauf die CVP
entschied, Michael Hüppi als Ersatzkandidaten ins Rennen um den zweiten St. Galler
Ständeratssitz zu schicken. Die Grünen und die GLP unterstützten in der Folge
Rechsteiner, während die BDP und die FDP eine Empfehlung für Hüppi abgaben. Das
Gewerbe sprach sich für Brunner aus, dem mit dem zweitbesten Resultat aus dem
ersten Wahlgang und der wählerstärksten Partei im Rücken die besten Chancen
eingeräumt wurden. Überraschend gewann dann jedoch der seit 1986 im Nationalrat
sitzende Rechsteiner (54'616) die Wahl knapp vor dem Favoriten Brunner (53'308).
Scheinbar hatten zahlreiche Mittewähler im zweiten Umgang dem SP-Vertreter ihre
Stimme gegeben. Rechsteiner machte vor allem in den Städten viele Stimmen. Ihren
traditionellen Sitz verloren hatte damit die CVP, die es nicht schaffte, den relativ
unbekannten Hüppi in der kurzen Zeit bekannter zu machen. Die SP hatte bisher erst
zwei Mal (1911-1919 und 1971-1975) den St. Galler Ständeratssitz besetzen können. Die
Wahlbeteiligung lag mit 47,8% im zweiten Wahlgang noch rund einen Prozentpunkt
höher als im ersten. 5

WAHLEN
DATUM: 27.11.2011
MARC BÜHLMANN

Der Andrang auf die zwölf Mandate bei den Nationalratswahlen im Kanton St. Gallen
nahm verglichen mit den letzten Wahlen zu. Auf 23 Listen (2011: 15) kämpften insgesamt
198 Kandidierende (2011: 176) um einen Sitz in Bern. Zu den neu Antretenden gehörten
neben Kleinparteien wie den Schweizer Demokraten und der Piratenpartei auch die
Liste „Integrale Politik“, sowie die Einer-Liste der ehemaligen Wiler SVP-
Parlamentarierin Sarah Bösch, welche mit einer alkoholisierten Autofahrt und ihrem
Parteiausschluss in die Boulevard-Schlagzeilen geraten war.

Im linken Parteienspektrum kam es in Sachen Listenverbindungen zu keinen
Überraschungen, da ein weiteres Mal die Sozialdemokraten und die Grünen
zusammenfanden. Zu einer grossen bürgerlichen Koalition kam es hingegen erneut
nicht. Die Freisinnigen hatten der SVP nach langer Bedenkzeit abgesagt und gingen
einzig mit ihrer Jungpartei und den Umweltfreisinnigen eine Verbindung ein. Die SVP

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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musste sich ihrerseits mit der EDU als einziger Partnerin abfinden. In der Mitte kam es
zum Zusammenschluss zwischen CVP, EVP und BDP. Prominente Abwesende waren die
Grünliberalen, welche von ihrem letztmaligen Partner – der BDP – verschmäht wurden.
Die GLP fand schliesslich in der neu antretenden Piratenpartei doch noch eine
Gefährtin. Nichtsdestotrotz blieb die Ausgangslage für die Partei enorm schwierig, da
eine Verteidigung des Sitzes von Konsumentenschützerin Margrit Kessler – beinahe – im
Alleingang enorm schwierig erschien. Der GLP-Sitz war 2011 der SVP weggeschnappt
worden, was für diese wiederum bedeutete, dass die (Rück-)Eroberung des Sitzes
selbstverständliches Wahlziel war. Auf der Poleposition für dieses Unterfangen befand
sich jedoch die FDP, welcher solide Aussichten auf einen sich in Sitzgewinne
umschlagenden Wahlsieg zugesprochen wurden. Dies obwohl ihr Spitzenkandidat
Walter Müller noch im Frühling in die umstrittene Kasachstan-Affäre verwickelt
gewesen war. Nachdem sich die zuständige Nationalratskommission aber gegen eine
Aufhebung der Immunität entschieden hatte, verlor die Angelegenheit wieder etwas an
Brisanz. Für mehr Schlagzeilen sorgte FDP-Kantonsrat Paul Schlegel, der nach
Medienberichterstattungen über ausstehende Zahlungen und etliche Betreibungen in
seinem Unternehmen von seinem Amt und seiner Nationalratskandidatur zurücktrat.
Dies führte zu einer nach St. Galler Praxis nicht mehr zu ersetzenden Lücke auf der
Liste der Freisinnigen. Einzig die Doppelaufführung des Spitzenkandidaten Walter
Müller konnte die Lücke dann doch noch kaschieren.

Was sich in nationalen Umfragen bereits abzeichnete, traf auch auf den Kanton St.
Gallen vollends zu: Die (einzigen) Wahlsieger hiessen SVP und FDP. Die rechte
Volkspartei konnte ihren Wähleranteil um über 4 Prozentpunkte auf 35.8% steigern. Sie
egalisierte damit ihr Spitzenresultat von 2007. Die FDP legte auf 14.3% (+2.1
Prozentpunkte) zu und überholte damit die SP als zweitstärkste Partei, welche noch
14.2% Wähleranteil erreichte (-2.5 Prozentpunkte). Aus den prozentualen Gewinnen
resultierte schliesslich je ein Sitzgewinn für die SVP und die FDP. Ihre beiden Sitze
abgeben mussten hingegen die Grünliberalen (-1.1 Prozentpunkte) und die Grünen (-0.7
Prozentpunkte), wobei Margrit Kessler und Yonne Gilli die Leidtragenden waren. Neu in
die grosse Kammer einziehen durften dafür die SVP-Vizepräsidentin Barbara Keller-
Inhelder und Digitec-Gründer Marcel Dobler (FDP). Ebenfalls neu dabei ist Thomas
Ammann, welcher die zurückgetretene Lucrezia Meier-Schatz ersetzt. Die CVP kam
insgesamt mit einem blauen Auge davon: Trotz eines massiven Wähleranteilverlusts (-
3.7 Prozentpunkte) konnte sie ihre drei Sitze behalten. Die Mittekoalition mit der EVP
und der BDP schien sich für die CVP – im Gegensatz zu ihren Juniorpartnern –
ausbezahlt zu haben. Die neue Vertretung des Kantons St. Gallen setzt sich wie folgt
zusammen: 5 SVP, 2 FDP, 3 CVP und 2 SP. Damit besteht die St. Galler Delegation zum
ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs nur aus Mitgliedern der vier
Bundesratsparteien. Die Wahlbeteiligung betrug 46.5% (-0.3 Prozentpunkte) und der
Frauenanteil sank auf 25% (-16.7 Prozentpunkte). 6

Im Kanton St. Gallen traten mit Karin Keller-Sutter und Paul Rechsteiner beide
amtierenden Vertreter erneut zu den Ständeratswahlen an. Von FDP-Ständerätin
Keller-Sutter wurde die Wiederwahl von allen Seiten erwartet, da die ehemalige
Regierungsrätin nicht erst seit ihrer glanzvollen Wahl vor vier Jahren als politisches
Schwergewicht in ihrer Partei galt. Für den SP-Mann Rechsteiner bahnte sich wie
bereits 2011 Konkurrenz aus der CVP und der SVP an, namentlich waren dies Kantonsrat
Thomas Ammann und Nationalrat Thomas Müller. Die CVP hatte sich in den letzten
Wahlen von ihrer ungeschickten Seite gezeigt, als sie im zweiten Wahlgang mit Michael
Hüppi einen weithin unbekannten und entsprechend erfolglosen Kandidaten ins
Rennen geschickt hatte. Dem kantonalen Fraktionspräsidenten Thomas Ammann
wurden zwar wesentlich bessere Chancen eingeräumt, er konnte jedoch sein mediales
Image als blasser Kandidat nie wirklich ablegen. Auf der anderen Seite galt Thomas
Müller als aussichtsreichster Herausforderer des Gewerkschaftspräsidenten
Rechsteiners. SVP-Präsident Toni Brunner hatte bereits 2011 den Einzug ins „Stöckli“
nur äusserst knapp im zweiten Wahlgang verpasst, weswegen man sich von einem
gemässigteren Kandidaten wie Müller viel versprach. Das Kandidatenfeld im Rennen um
die beiden Ständeratssitze wurde ergänzt durch Yvonne Gilli (GPS), Margrit Kessler
(GLP), Richard Ammann (BDP), Hans Oppliger (EVP) sowie Andreas Graf (Parteifrei SG).
Für Diskussionen in der Wahlkampfberichterstattung sorgte hauptsächlich die Frage
der Eignung des CVP-Vertreters Ammann als Kandidat für den Ständerat. Ausgerechnet
CVP-Präsident Christophe Darbellay sorgte mit Äusserungen anlässlich eines Interviews
mit der Ostschweiz am Sonntag für Irritationen. Darbellay schien von einer möglichen
Nichtwahl Ammanns auszugehen, indem er behauptete, dass die Wahl eines CVP-
Kandidaten spätestens 2019 gelingen würde. Daraufhin schob er den Namen des

WAHLEN
DATUM: 15.11.2015
ANDREA DENZ
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amtierenden Regierungsrats Beni Würth nach, was in den Augen vieler einer
Diskreditierung Ammanns gleichkam.

Mit einem überragenden Resultat schaffte Karin Keller-Sutter erwartungsgemäss die
Wiederwahl bereits im ersten Wahlgang problemlos. Sie konnte 103‘258 Stimmen auf
sich vereinen, womit sie das absolute Mehr um mehr als 25‘000 Stimmen übertraf.
Hinter ihr folgten Paul Rechsteiner mit 62‘944 Stimmen, Thomas Müller mit 50‘692
Stimmen und – zur grossen Überraschung – Yvonne Gilli mit 19‘191 Stimmen. Thomas
Ammann musste sich mit 16‘821 Stimmen und einem enttäuschenden fünften Platz
zufrieden geben. Aufgrund dieses äusserst mageren Resultats zog man bei der CVP die
Konsequenzen und verzichtete auf ein Antreten im zweiten Wahlgang. Nachdem sich
auch Yvonne Gilli und die restlichen Kandidaten auf den hinteren Rängen
zurückgezogen hatten, kam es wie schon 2011 zum Duell zwischen SP und SVP, also
zwischen Gewerkschaftspräsident Paul Rechsteiner und  Nationalrat Thomas Müller.
Dem SVP-Mann wurden zwar gute Chancen auf die Sitzeroberung eingeräumt, allerdings
wurde ihm vor allem in CVP-Kreisen auch misstrauisch begegnet. Neben der generell
harten Rhetorik, mit welcher die St. Galler SVP die restlichen bürgerlichen Parteien
über die vergangenen Jahre angegangen war, war hierbei die Vergangenheit Thomas
Müllers als CVP-Mitglied wohl mitschuldig. Den Parteiwechsel Müllers von der CVP zur
SVP anlässlich der letzten Wahlen wurde ihm in weiten Kreisen übel genommen.
Rechsteiner andererseits wurde von der SP geschickt als starker Standesvertreter
porträtiert, welcher sich für die St. Galler Interessen stark gemacht habe. Untermauert
wurde diese Sichtweise durch prominente bürgerliche Unterstützung, beispielsweise
durch die zurückgetretene CVP-Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz, sowie durch die
ihm attestierte gute Zusammenarbeit mit FDP-Ständerätin Keller-Sutter.

Im zweiten Wahlgang bestätigten sich die positiven Vorzeichen für Paul Rechsteiner,
welcher mit 70‘250 Stimmen seinen Konkurrenten Thomas Müller (49‘662 Stimmen) klar
distanzierte. Wie schon vor vier Jahren konnte der pointiert links politisierende SGB-
Präsident damit bis weit ins bürgerliche Lager Stimmen holen. Nach einem erneuten
Scheitern  dürfte die SVP sich damit trösten, dass sie mit einer stärkeren CVP-
Kandidatur in vier Jahren vielleicht doch noch als „lachende Dritte“ einen Sitz im Stöckli
erobern könnte. 7

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarprodukte

L'initiative parlementaire Gilli (verts, SG) n'a trouvé que peu de soutien parmi les
député.e.s (18 voix contre 139 et 29 abstentions provenant toutes du camps socialiste).
Seul le groupe des Verts a soutenu à l'unanimité le texte repris, entre temps, par la
bernoise Christine Häsler (verts, BE). L'initiative proposait que les fraudes alimentaires
soient plus lourdement sanctionnées, alors qu'aujourd'hui les amendes s'élèvent à CHF
40'000 au maximum. 
La chambre du peuple a donc suivi la CSSS-CN qui s'était exprimée contre l'adoption de
cette proposition, faisant remarquer que cet aspect avait été nouvellement adapté
dans le cadre de la révision totale de la loi sur les denrées alimentaire (LDAI). De plus, la
commission estimait que le panel de sanctions était suffisant, ce genre d'infractions
pouvant être poursuivies par le code pénal (CP). 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
KAREL ZIEHLI
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Lebensmittel

Ende November 2014 deckte der Sonntags-Blick auf, dass ein Bündner Fleischlieferant
über Jahre hinweg Fleisch falsch deklariert hatte. „Carna Grischa“ gehört mit einem
Jahresumsatz von 30 Millionen Franken zu den fünf grössten Schweizer Fleischhändlern
und beliefert hauptsächlich Hotels, Kantinen, Restaurants und Kinderkrippen. Laut
internen Dokumenten, welche dem Sonntags-Blick vorlagen, seien unter anderem
Ablaufdaten nach hinten verschoben worden, man habe Fleisch ungarischer Herkunft
für in der Schweiz produziert ausgegeben und sogar Pferdefleisch als Rindfleisch
verkauft. Die Enthüllung sorgte schweizweit für grosses Aufsehen, die Bündner
Staatsanwaltschaft leitete umgehend ein Verfahren gegen die Firma ein.
Verwaltungsratspräsident Ettore Weilenmann gab in den darauffolgenden Wochen zu,
dass derartige "Fehler" unterlaufen seien. Er persönlich habe jedoch nichts davon
gewusst. Interne Untersuchungen hätten zudem ergeben, dass weniger als zwei Prozent
aller Kunden davon betroffen gewesen seien. Nichtsdestotrotz brach der Umsatz
innerhalb einer Woche um 30% ein. In einem Interview mit dem Tagesanzeiger erklärte
der Vorstehende des bernischen Kantonallabors, dass es für Lebensmittelkontrolleure
äusserst schwierig sei, Betrügereien im Fleischbereich festzustellen. Man könne
höchstens erkennen, ob es sich bei Rindfleisch auch tatsächlich um solches handle,
oder ob ein als frisch deklariertes Fleischstück in Wahrheit aufgetaut worden sei.
Angaben zum Herkunftsland oder zum Ablaufdatum seien jedoch nicht überprüfbar.
Aufgrund des hohen Preises seien Betrügereien in diesem Bereich zudem besonders
lohnend. Der Fall hatte auch politische Konsequenzen: Die Höchststrafe von 40'000
Franken bei vorsätzlichem Zuwiderhandeln gegen das Lebensmittelgesetz, welches
gerade erst im Sommer vom Parlament revidiert worden war, wurde von nationalen
Politikerinnen und Politikern als zu niedrig betrachtet. Nach dem Pferdefleisch-Skandal
sei dies nun schon die zweite Täuschung der Konsumenten im grossen Stil, das
Abschreckungspotenzial müsse daher deutlich erhöht werden. Die Nationalrätin Yvonne
Gilli (gp, SG) reichte eine entsprechende parlamentarische Initiative ein, welche Ende
Berichtsjahr jedoch noch nicht behandelt worden war. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.11.2014
JOHANNA KÜNZLER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Le Conseil national a rejeté sans discussion une motion Yvonne Gilli (pe, SG) voulant
contraindre le Conseil fédéral à améliorer la part de la mobilité douce dans les
déplacements au sein des agglomérations de 10% en dix ans. 10

MOTION
DATUM: 03.10.2008
NICOLAS FREYMOND

Post und Telekommunikation

Ein von Nationalrätin Gilli (gp, SG) 2009 eingereichtes Postulat zum Monitoring von
elektromagnetischen Feldern war im April 2011 angenommen worden: Nachdem UVEK-
Vorsteherin Leuthard auf die Ängste der Bevölkerung vor der nichtionisierenden
Strahlung hingewiesen hatte und bestätigte, dass das BAFU ein solches Monitoring zwar
vorgesehen hatte, aus Spargründen jedoch nicht umsetzen konnte, nahm die grosse
Kammer das Postulat mit 124 zu 47 Stimmen an. 
2015 publizierte der Bundesrat in Erfüllung des Postulats ein Konzept für das Monitoring
der nichtionisierenden Strahlung. Darin zeigte der Bundesrat auf, dass die technischen
Mittel vorhanden seien, die Finanzierung angesichts der geschätzten Kosten von CHF 7
Mio. für den Aufbau und den Betrieb während zehn Jahren jedoch ungewiss sei. 
2016 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats und der Nationalrat
stimmte diesem Antrag im Juni 2016 stillschweigend zu. 11

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
NIKLAUS BIERI
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Le Conseil national a adopté un postulat Gilli (pe, SG) chargeant le Conseil fédéral
d’étudier les causes du choix systématique en Suisse pour les procédés de dialyse les
plus coûteux et de proposer des mesures afin de faire respecter les critères
d’efficacité, d’économicité et d’adéquation dans ce secteur en tenant compte de la
révision du contrat tarifaire suisse. La postulante estime que le choix de faire des
dialyses en centre, plus onéreuses, repose sur des considérations psychologiques et est
issu de la structure de conseil médical, alors que la dialyse à domicile est moins
dispendieuse tout en étant de qualité équivalente. Elle propose également de mettre
en place des incitations tarifaires sur ce domaine très coûteux pour l’assurance
obligatoire des soins. 12

POSTULAT
DATUM: 18.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Ein Postulat Kessler (glp, SG) beauftragt den Bundesrat, einen Bericht über
Patientenrechte zu verfassen. Dabei soll dargelegt werden, welche Instrumente
Transparenz über die Patientenrechte herstellen, und wie diese Rechte von
Patientenorganisationen zur Geltendmachung schutzwürdiger öffentlicher Interessen
eingeführt werden können. Grundsätzlich geht es darum, die Unübersichtlichkeit
verschiedener Patientenrechte zu beheben und damit auch den
Patientenorganisationen bessere Grundlagen für ihre Tätigkeit zu schaffen.
Patientenorganisationen sehen sich konfrontiert mit Meldungen über systematische
Gefährdungen und Schädigungen im Rahmen von medizinischen Behandlungen. Analog
zu anderen Bereichen, wie beispielsweise dem Arbeitsrecht, seien deswegen auch hier
die schwächeren Vertragsparteien, die Patienten, zu schützen. Die Bedenken wurden
vom Bundesrat geteilt. Die Lösung sei allerdings nicht einfach umsetzbar, da der Bund
lediglich in jenen Bereichen des Gesundheitsrechts die Patientenrechte normieren
kann, in denen er gestützt auf eine Verfassungsnorm zur Regelung befugt ist (z. B.
Transplantationsmedizin, Fortpflanzungsmedizin, Epidemien). Zudem seien die
Probleme in Ansätzen handhabbar, wie der Bundesrat in seiner Antwort aufzeigte.
Insbesondere in den per Anfang 2013 in Kraft tretenden Regeln des neuen Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts im ZGB werden zwei neue Instrumente zur Förderung des
Selbstbestimmungsrechts von Patientinnen und Patienten (Vorsorgeauftrag und
Patientenverfügung) zur Verfügung stehen. Trotz der eingeschränkten
Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der Patientenrechte beantragte der
Bundesrat die Annahme des Postulats: Ein Bericht mit einer vertieften Darstellung der
Patientenrechte könne allfällige Lücken in der Gesetzgebung von Bund und Kantonen
aufdecken und die Handlungsspielräume aufzeigen. Ein identisches Postulat wurde von
Nationalrätin Gilli (gp, SG) und ein ähnliches von Nationalrat Steiert (sp, FR) eingereicht.
Alle drei Anliegen wurden im Rat angenommen. 13

POSTULAT
DATUM: 15.06.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier fand im Nationalrat
grundsätzlichen Anklang, sämtliche Fraktionen wollten auf den Entwurf eintreten. Die
SGK empfand den Gesetzesentwurf jedoch als zu wenig griffig, respektive verpflichtend.
Ihr Sprecher Frehner (svp, BS) legte dar, dass das elektronische Patientendossier nur
dann eine Wirkung entfalte, wenn alle „Player” im Gesundheitswesen mitmachen.
Deswegen wurde von der Kommission vorgeschlagen, alle Leistungserbringer zur
Verwendung elektronischer Dossiers zu verpflichten und es nicht bei einer freiwilligen
Anwendung zu belassen. Ausgenommen blieben jedoch die Patientinnen und Patienten,
für sie bliebe die Freiwilligkeit aufrechterhalten. 

In der Detailberatung gab es erste Anpassungsvorschläge bezüglich der Kompetenz zur
Bearbeitung der elektronischen Dossiers. Während die Kommissionsmehrheit eine
Ausweitung der Bearbeitungsberechtigten vorgesehen hatte – es sollen auch Personen
auf die Dossiers zugreifen können, die für öffentlich-rechtliche Einrichtungen tätig sind
oder öffentlich-rechtliche Aufgaben ausüben –, stellte sich eine Minderheit Cassis (fdp,
TI) dagegen. Sie befürchtete, damit in den Kompetenzbereich der Kantone einzugreifen.
Der Gegenantrag wurde jedoch abgelehnt. Ein zweiter Gegenantrag Gilli (gp, SG) wollte
einen vom Ständerat gestrichenen Passus wieder im Gesetz verankert wissen: Ein
Widerruf des Einverständnisses von Patienten, ein Dossier zu führen, solle ihm oder ihr
keine Nachteile schaffen. So wollte es ursprünglich auch der Bundesrat. Gilli

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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argumentierte mit der hohen Sensibilität medizinischer Daten. Es dürfe nicht sein, dass
Patientinnen schlechter behandelt würden, wenn sie sich entschieden, dass für sie kein
elektronisches Dossier mehr geführt werden solle. Auch dieser Antrag blieb erfolglos.
Für die Kommission berichtigte Frehner, dass keineswegs eine Zweiklassenmedizin
angestrebt werde und es noch weniger das Ziel sei, dass Personen ohne elektronisches
Dossier absichtlich eine schlechtere medizinische Versorgung erhielten. Es liege aber
quasi in der Natur der Sache, dass wenn ein Arzt beispielsweise nicht die gesamte
Krankengeschichte kenne, dieser möglicherweise eine nicht optimale Therapie
veranlasse. Gillis Antrag enthalte überdies eine gefährliche Formulierung, ergänzte
Cassis, aus der vielleicht sogar eine Haftbarkeit abgeleitet werden könnte.

Kernpunkt der Debatte war dann die sogenannte „doppelte Freiwilligkeit”, also dass
sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch die Behandelten auf die Anwendung elektronischer
Patientendossiers verzichten können. Die Kommissionsmehrheit wollte für die
Leistungserbringer ein Obligatorium einführen und damit entgegen dem
bundesrätlichen Vorschlag, der auch vom Ständerat gestützt wurde, die elektronischen
Dossiers flächendeckend einführen. Den Patientinnen und Patienten bliebe jedoch frei,
ob für sie persönlich ein Dossier angelegt würde. Eine Minderheit Pezzatti (fdp, ZG)
wollte das nicht mittragen. Zwar seien die Antragsstellenden auch für eine rasche
Einführung der Dossiers, jedoch sei eine Verpflichtung der Leistungserbringer der
falsche Weg, es regten sich Widerstände dagegen. Der Kommissionsantrag ging in
dieser Sache also weiter, als Regierung und Ständerat vorgesehen hatten. Für die CVP-
Fraktion – sie stand mit dieser Meinung nicht alleine da –, war ein Obligatorium
zumutbar. Mit der doppelten Freiwilligkeit werde die gewünschte Wirkung kaum erzielt,
so ihre Sprecherin Humbel (cvp, AG). Die Generation älterer Ärztinnen und Ärzte, die
sich gegebenenfalls gegen die Anwendung der Dossiers wehren würde, dürfte bis zum
Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr praktizieren und den jüngeren Generationen sei
es zuzumuten. Die SP schlug in die gleiche Kerbe: Nur wenn die Ärzteschaft die
Rahmenbedingungen schaffte, hätten die Patienten überhaupt die Chance
„mitzumachen” und so von den verhofften Qualitätsvorteilen zu profitieren.
Unaufgeregt äusserte sich auch die SVP für die obligatorische Einführung. Bortoluzzi
(svp, ZH) ging sogar soweit vorzuschlagen, das Obligatorium einzuführen, um es dann
der Bevölkerung zu überlassen, ob sie dagegen ein Referendum ergreifen wolle. Die
Grünen zeigten sich, wie die FDP-Liberale Fraktion, eher zurückhaltend bis skeptisch.
Das Obligatorium gleiche einer Bevormundung der Ärzteschaft, meinte Yvonne Gilli (gp,
SG), selber Ärztin, und e-Health würde nicht darob scheitern, wenn die
Patientendossiers freiwillig blieben. 114 Nationalrätinnen sprachen sich dann für das
Obligatorium aus, 62 dagegen (3 Enthaltungen), womit der Vorlage eine gewichtige
Neuausrichtung gegeben wurde. 
Mit 175 zu 4 Stimmen wurde das Gesamtpaket gutgeheissen und dem Ständerat zur
Differenzbereinigung überwiesen. 14

Medikamente

Mit einer parlamentarischen Initiative ersuchte Nationalrätin Gilli (gp, SG) mit einer
marginalen Änderung im Heilmittelgesetz eine erneute Verlängerung der kantonalen
Zulassung von Arzneimitteln. Nötig geworden war diese Anpassung aus zeitlichen
Gründen: Die Beratung und Inkraftsetzung des revidierten Heilmittelgesetzes (HMG),
welches die Arzneimittelzulassung vereinfachen wird, dauerten länger an, als geplant.
Währenddessen liefen die Fristen einzelner Übergangsbestimmungen bereits aus,
namentlich auch jene betreffend die kantonale Zulassung von Medikamenten. Um
Rechtssicherheit für die Hersteller bei kantonalen Zulassungen zu schaffen, seien diese
nochmals befristet zu verlängern, so die Forderung der Initiative. Ohne eine derartige
Verlängerung im HMG wären kantonale Arzneimittel ab Anfang 2014 nicht mehr
rechtmässig im Handel erhältlich, was einerseits illegalen Handel begünstigen und
andererseits mangelnde behördliche Kontrolle bedeuten würde. Nachdem die
Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit beider Kammern der Initiative
Folge gegeben hatten und der Bundesrat sowohl das Anliegen unterstützte als auch
unter bestimmten Voraussetzungen ein Fortbestehen solcher kantonal zugelassener
Arzneimittel im neuen HMG vorsah, stiess dieser Vorstoss auf wenig Widerstand im
Parlament. Die entsprechend ausgearbeitete Gesetzesvorlage passierte die beiden Räte
einstimmig mit 142 Stimmen im National- und 32 Stimmen im Ständerat. Auch die
Schlussabstimmungen während der Sommersession fielen einstimmig zugunsten dieses
Geschäfts aus. Kantonale Zulassungen von Arzneimitteln bleiben somit bis zum 31.
Dezember 2017 gültig. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Arzneimittelvielfalt in der Komplementärmedizin zu erhalten, hatte sich eine
Motion Gilli (gp, SG) zum Ziel gesetzt, welche noch im Vorjahr eingereicht worden war.
In erster Linie geht es darum, dass das Aufschieben einer notwendigen Revision der
Phyto-Anleitung (Anleitung zum Einreichen von Zulassungsgesuchen für pflanzliche
Arzneimittel der Humanmedizin innerhalb einer Swissmedic-Verwaltungsverordnung) zu
einer Reduktion der Vielfalt an pflanzlichen Arzneimitteln führe, was der Bundesrat
verhindern soll. Des Weiteren prangerte die Motion hohe Zulassungshürden für
Arzneimittel an. Mittels Institutsverordnung soll die Regierung eine raschere Revision
und Genehmigung der Phyto-Anleitung ermöglichen. Zwar seien Regelungen zu
komplementärmedizinischen Heilmitteln bis anhin implementiert worden, nicht jedoch
solche für pflanzliche: Dies stelle eine Ungleichbehandlung dar. Die Motionärin forderte
überdies in einem Massnahmenkatalog auch die Anerkennung von bereits
monografierten Wirkstoffen: Ergebnisse der European Medicines Agency, der
Gesellschaft für Phytotherapie ESCOP, der WHO oder des Committee on Herbal
Medicinal Products seien zu berücksichtigen. Der Bundesrat unterstützte zwar die
Stossrichtung der Forderung, lehnte die Vorlage jedoch ab mit Verweis auf die laufende
Revision des Heilmittelgesetzes (HMG), im Zuge welcher die hier vorgeschlagenen
Schritte bereits umgesetzt würden. Der Nationalrat setzte sich jedoch über diesen
Antrag hinweg und hiess die Motion zuhanden des Ständerates gut. 16

MOTION
DATUM: 12.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Anfang 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Heilmittelgesetzes
(HMG) publiziert, zu einer Behandlung der Vorlage kam es jedoch erst in der
Sondersession des Nationalrats im Mai 2014. Das Heilmittelgesetz dient dem Schutz der
Gesundheit von Mensch und Tier und soll gewährleisten, dass nur sichere, qualitativ
hochstehende sowie wirksame Heilmittel auf den Markt gebracht werden können. Es
bestehe jedoch noch Handlungsbedarf beim Zugang der Bevölkerung zu Arzneimitteln,
bei der Überwachung des Marktes durch die Behörden, bei der Regelung der
geldwerten Vorteile und beim Vollzug; deswegen wurde diese 2. Etappe der
Heilmittelgesetzrevision lanciert. 
Inhaltlich betreffen die Änderungen unter anderem die vereinfachte Zulassung von
synthetischen Arzneimitteln, sowie auch von Komplementär- und Phytoarzneimitteln.
Ebenfalls sollen die Bestimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln angepasst und
die Marktüberwachung verstärkt werden. Auch bei der Arzneimitteltherapie in der
Kinderheilkunde sollen Verbesserungen herbeigeführt werden. Zudem sollen
Anpassungen bei den Datenschutzbestimmungen und den Regelungen in den Bereichen
Straf- und Verwaltungsstrafrecht vorgenommen werden. Mit der präsentierten Vorlage
sollen die Aufträge von Parlament und Bundesrat umgesetzt werden. Gleichzeitig gelte
es, die höchst unterschiedlichen Ansprüche von Industrie, Handel und Fachpersonen
sowie der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen, ohne dabei die Interessen
der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem zu vernachlässigen. Die
komplexe Gesetzesrevision wurde für die Beratungen im Parlament in sechs Blöcke
eingeteilt, welche in der Folge chronologisch wiedergegeben werden.
Die vorberatende SGK des Nationalrates hatte 2013 und bis Anfang 2014 in mehreren
Sitzungen das HMG besprochen und gelangte mit einer Reihe von Änderungsanträgen
ans Ratsplenum. Eintreten war unbestritten, merkten doch auch alle Fraktionsvertreter
an, die Revision des HMG sei nötig und zielführend. Gleichwohl galt es in der
Detailberatung über zahlreiche Anträge zu befinden. Zunächst wurde ein Antrag Fässler
(cvp, AI) deutlich gutgeheissen. Gegenüber dem Bundesratsentwurf wurde damit die
Selbstdispensation, also die Medikamentenabgabe durch Ärztinnen und Ärzte (im
Gegensatz zum Apothekermonopol) gefestigt. Etwas weniger deutlich fand ein
Kommissionsantrag den Weg ins Gesetz. Dieser sah vor, dass Arzneimittel, die bereits
am 1. Januar 2002 in einem Kanton zugelassen waren und sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der HMG-Revision immer noch in Verkehr befinden, entsprechend zu
kennzeichnen sind und ausschliesslich im betreffenden Kanton vertrieben werden
dürfen. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI) und mit ihr eine Mehrheit der FDP-Liberalen
und der Grünen Fraktion wehrten sich vergebens gegen den Kommissionsvorschlag.
Andere Minderheitsanträge, ebenfalls aus SP-Kreisen, betrafen mehrere Regelungen
zum Unterlagenschutz, der vom Bundesrat grundsätzlich auf zehn Jahre festgelegt
wurde. Im einen Fall wollte die Kommissionsminderheit vergeblich einen
Mehrheitsantrag verhindern, der den Unterlagenschutz auch bei Arzneimitteln, die
durch bedeutende präklinische oder klinische Prüfungen zugelassen wurden, auf zehn
Jahre festlegen wollte. In einem weiteren Fall unterlag die Minderheit gegen den Antrag,
den Unterlagenschutz zu streichen, der auf Antrag gewährt werden kann, wenn es sich
um wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten handelt, die in Übereinstimmung mit
dem pädiatrischen Prüfkonzept entwickelt wurden. Diskussionslos wurde auch eine
Anpassung im Bereich der vereinfachten Zulassung von Arzneimitteln beschlossen:

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Zusätzlich zu den in der Regierungsvorlage geschilderten Gründe für eine vereinfachte
Zulassung sollten in der Schweiz auch Arzneimittel vereinfacht auf den Markt gebracht
werden können, deren Wirkstoffe in mindestens 5 Ländern der EU und EFTA seit
mindestens 10 Jahren in zugelassenen Arzneimitteln (Referenzpräparate) verwendet
werden. Ebenfalls unter die vereinfachte Zulassung fallen sollen Arzneimittel, die seit
mindestens 30 Jahren verwendet werden, wobei für mindestens 15 Jahre davon auch
eine Zulassung in Ländern der EU und EFTA nachgewiesen werden muss. Eine Regelung
zur Verschreibungspflicht (Ausstellen von Rezepten) wurde auf Antrag Humbel (cvp, AG)
geändert. Ruth Humbel schlug vor, den Artikel mit der Möglichkeit für Patientinnen und
Patienten zu ergänzen, auf das Ausstellen eines Rezepts in Papierform zu verzichten.
Dies sei vor allem dann naheliegend, wenn die Arzneimittel direkt beim behandelnden
Arzt bezogen würden. Ein Gegenantrag Pezzatti (fdp, ZG) wollte die
Verschreibungspflicht aufheben, blieb jedoch gegen den Antrag Humbel chancenlos.
Zum Versandhandel von Medikamenten wurde ein Einzelantrag Gilli (gp, SG)
angenommen, wonach bei Bestellungen von rezeptpflichtigen Arzneimitteln das Rezept
nicht eingeschickt werden muss (wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
Erfahrungen zeigten, dass dies nicht praktikabel sei. Weiter soll die Bewilligungen
erteilende Behörde nach wie vor der Kanton sein und nicht, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, das Heilmittelinstitut. Dieser Minderheitsantrag de Courten (svp, BL)
kam mit 92 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen hauchdünn durch. Letztlich wird damit
der Status quo beibehalten. Die übrigen Kommissionsanträge, vorwiegend
unumstrittene Präzisierungen gegenüber der Regierungsvorlage, wurden angenommen.
In einem zweiten Block wurden Anpassungen besprochen, welche auch das
Krankenversicherungsgesetz tangieren. Regierung und Kommission schlugen vor,
Medikamentenrabatte zu verbieten. Auf Antrag Humbel (cvp, AG) wurde dieser Passus
jedoch anders formuliert: Zwischen Kassen und Pharmafirmen ausgehandelte Rabatte
sollen erlaubt bleiben, wenn sie an die Patientinnen und Patienten weitergegeben oder
für Forschung und Qualitätsverbesserung im Gesundheitsbereich verwendet werden. 
Block drei umfasste die Behandlung diverser Punkte im Bereich der Marktüberwachung
und Meldepflicht. Zwar wurden die Anträge gründlich besprochen, am Ende obsiegte
jedoch die Kommissionsmehrheit mit ihren Anträgen, die die Regierungsvorlage
vorwiegend ergänzten, nicht jedoch inhaltlich substanziell abänderten. Einzig ein von
der SGK vorgeschlagenes Informationssystem "Antibiotika in der Veterinärmedizin"
wurde auf Antrag Frehner (svp, BS) mit 90 zu 87 Stimmen knapp nicht in das Gesetz
aufgenommen.
Nach intensiver Debatte über einen ganzen Tag hinweg überwies der Nationalrat die
veränderte Vorlage dem Ständerat mit 139 zu 43 Stimmen zur Konsultation. Geschlossen
gegen die Vorlage stand die SP-Fraktion, von der alle 43 Gegenstimmen stammten.
Namens ihrer Fraktion konstatierte Silvia Schenker (sp, BS), dass das Patientenwohl –
erklärtes Ziel der Vorlage – nicht mehr im Zentrum stehe, sondern die Frage, wessen
Taschen besser gefüllt werden könnten. Sie SP wolle nicht Hand bieten zu einer
„Gesetzesrevision, die wenigen, aber mächtigen Interessengruppen dient, statt allen
Patientinnen und Patienten mehr Sicherheit zu geben.“ Insbesondere die Ablehnung
des Antibiotika-Informationssystems stiess den Sozialdemokraten sauer auf, weil dies
ein Instrument zur Kontrolle von Antibiotikaresistenzen hätte werden können. 

In der Wintersession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es ebenfalls über zwei Tage
hinweg besprochen wurde. Die SGK-SR gelangte mit einer Vielzahl an
Änderungsanträgen an das Ratsplenum, sowohl bezüglich der Regierungsvorlage, als
auch bezüglich der im Nationalrat beschlossenen Version. Jedoch ist festzuhalten, dass
die Anträge der SGK-SR mit relativ deutlichen Mehrheiten zustande gekommen waren
und nur wenige Minderheitsanträge im Raum standen. Eintreten war unbestritten und
Ständerat Felix Gutzwiller (fdp, ZH) lobte die Vorarbeit des Nationalrates. Die
Änderungen gingen in die richtige Richtung, so Gutzwiller. Er honorierte jedoch auch
die Arbeit der SGK des Ständerates, welche die Vorlage seiner Einschätzung nach
nochmals weiterentwickelt habe. Die Detailberatung begann mit der Definition
verschiedener Begrifflichkeiten. Der Nationalrat hatte in Ergänzung zur
Bundesratsvorlage zahlreiche zusätzliche Begriffe per Gesetz definiert. Viele davon
wollte die Mehrheit der SGK-SR wieder eliminieren, einerseits weil diese Definitionen in
der betreffenden Verordnung geregelt werden können, und andererseits, weil eine
Definition per Gesetz verhindere, das neue Erkenntnisse aus Forschung und Praxis
unmittelbar angewendet werden könnten. Eine Minderheit Bischofberger (cvp, AI)
beantragte, die Anpassungen des Nationalrates beizubehalten. Dezidierte Auffassung
der Minderheit war es, dass die vom Nationalrat eingeführten Begriffe zu
weiterführenden Themen wie der Übernahme von einschlägigen EU-
Gesetzesänderungen, Herstellungsbewilligungen für Arzneimittel, wissenschaftlichen
Entwicklungen und vor allem der Selbstdispensation in der Verantwortung des
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Parlamentes sein müssen, und somit im Gesetzestext und nicht in der Verordnung ihren
Niederschlag finden sollten. Entsprechend sollten allfällige Änderungen tatsächlich vom
Parlament beschlossen werden müssen. In die gleiche Richtung argumentierte Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) der zwar anmerkte, dass eine Begriffsdefinition in einem
Bundesgesetz etwas sonderbar sei, es jedoch richtig fand, neue, noch nicht definierte
Begriffe erstmals zu umschreiben. Kommissionssprecherin Lilian Maury Pasquier (sp,
GE) ersuchte das Ratsplenum nochmals im Sinne der bestmöglichen Legiferierung der
Mehrheit zu folgen, eine Differenz zum Nationalrat einzugehen und dadurch in der
Folge die Möglichkeit offen zu halten, abermals über diese Definitionen zu befinden. Ihr
Appell zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung: Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der
Minderheit und beliess damit die Übernahme des Definitionenkatalogs im HMG. 
Bezüglich Unterlagenschutz wurde zwar nur wenig diskutiert, jedoch ergaben sich
Differenzen zum Nationalratsentwurf. Der Schutz geistigen Eigentums und der Schutz,
aber auch die Förderung der Forschung waren nicht umstritten. Dagegen seien die
Schutzdauer und deren Ausgestaltung, insbesondere bezüglich seltener Krankheiten
und Kinderkrankheiten, noch nicht zufriedenstellend geklärt, so
Kommissionspräsidentin Liliane Maury Pasquier. Sogleich wurden Präzisierungen und
Änderungen dahingehend vorgeschlagen, dass eine Schutzdauer auf 10 Jahre festgelegt
werden könne, wenn ein bedeutender klinischer Nutzen gegenüber bestehender
Therapien erwartet werden kann und die Therapie durch umfangreiche klinische
Prüfungen gestützt wird. Es gehe der SGK-SR darum, einen klinischen Nutzen zu
definieren, und nicht einfach nur den Aufwand, wie dies in der nationalrätlichen
Version der Fall sei, führte Felix Gutzwiller (fdp, ZH) aus. Es gehe nicht darum,
Konkurrenzpräparate zuzulassen oder nicht, sondern den Unterlagenschutz für echte
Innovationen zu gewährleisten. Entsprechend wurde dieser Antrag im Plenum
gutgeheissen. Weiter gab eine Anpassung in der Norm zur vereinfachten Zulassung von
Arzneimitteln Anlass zu Diskussionen. Der Nationalrat hatte beschlossen, in der EU
zugelassene Medikamente in der Schweiz unter gegebenen Umständen vereinfacht
zuzulassen, was die Kommissionsmehrheit des Ständerates wieder streichen wollte.
Eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) wollte diesen Passus in abgeschwächter
Formulierung beibehalten. Begründet wurde dies mit der Höhe der Hürde, die nicht
dem eigentlichen Ziel, der Zulassungsvereinfachung, diene. Zudem schaffe eine
Differenz zum Nationalrat nochmals die Chance, sich vertieft mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Ständerätinnen und Ständeräte folgten diesem Antrag jedoch
mit 26 zu 13 Stimmen nicht. In weiteren Punkten folgte der Ständerat seiner
Kommission, die mehrheitlich die Version des Nationalrates unterstützte. Erst bei der
Behandlung der Verschreibmodalitäten und der Arzneimittelabgabe gab es erneut
Minderheitsanträge. Besonders die Frage um die Pflicht, den Patientinnen und
Patienten Rezepte ausstellen zu müssen, war umstritten. Im Sinne der
Patientensicherheit sprach sich wiederum eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG) für
die nationalrätliche Fassung aus. Die Kommissionsmehrheit dagegen sah in der
Rezepte-Ausstellungspflicht einen unnötigen bürokratischen Aufwand und wollte den
Passus streichen. Stellvertretend gab Felix Gutzwiller (fdp, ZH) zu bedenken, dass mit
der Selbstdispensation ein Ausstellen von Rezepten hinfällig sei. So unterlagen die
Minderheitsanträge erneut mit 26 zu 18 bzw. 27 zu 16 Stimmen. Nach einwöchigem
Unterbruch griff der Ständerat die langwierige und komplizierte Revision des HMG noch
in der Wintersession wieder auf, um die Beratung abzuschliessen. Eine gewichtige
Differenz schuf der Ständerat an diesem zweiten Beratungstag, indem er das im
Nationalrat zuerst lange besprochene, dann gestrichene "Informationssystem
Antibiotika in der Veterinärmedizin" wieder in die Vorlage aufnahm. Wichtig war dies
dem Ständerat auch aufgrund des Auftrags einer 2013 überwiesenen Motion Heim (sp,
SO), welche eine Antibiotikastrategie auch für die Veterinärmedizin gefordert hatte.
Grundsätzlich ging es aber mit diesem Schritt explizit darum, Antibiotikaresistenzen in
den Griff zu bekommen. Zu weiteren Diskussionen gab die Aufgabengestaltung zur
Informationstätigkeit des Heilmittelinstituts und insbesondere die Normen zur Führung
eines Arzneimittelverzeichnisses Anlass. Einige Absätze wurden daraufhin vom
Ständerat aus der Vorlage gestrichen. Abschliessend wurde ein Einzelantrag Fetz (sp,
BS) zur Präzisierung der Strafbestimmungen im Zusammenhang mit der
Inumlaufbringung von Arzneimitteln gutgeheissen und diverse Änderungen bisherigen
Rechts abgesegnet, teilweise in Ergänzung des nationalrätlichen Entwurfs. In der
Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 40 Stimmen einstimmig dem Nationalrat zur
Differenzbereinigung zurückgegeben. Die grosse Kammer wird sich im Jahr 2015 mit
den vorgenommenen Änderungen auseinandersetzen müssen. 17
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Die 2013 im Nationalrat angenommene Motion Gilli (gp, SG) scheiterte in der
Wintersession 2014 im Ständerat. Zwar war die Ablehnungsempfehlung der
ständerätlichen SGK mit 3 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung knapp ausgefallen und es
lag ein Einzelantrag Eder (fdp, ZG) vor, der die Motion annehmen wollte. Die
Begründung, dass die Revision der Phytoanleitung im Zuge der Revision des
Heilmittelgesetzes angegangen werde, beziehungsweise nach Abschluss jenes
Verfahrens in die entsprechende Verordnung Eingang findet, wurde akzeptiert. Es sei
falsch, eine Verordnung zu bestimmen, bevor das Gesetz abgesegnet sei, so Ständerat
Gutzwiller (fdp, ZH), der die Ablehnung der Motion befürwortete. So scheiterte die
Motion mit 21 zu 14 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 18

MOTION
DATUM: 27.11.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einem Postulat «Verlässliche Entscheidungsgrundlagen für die
Arzneimitteltherapie» wollte die SGK-NR den Bundesrat beauftragen, einen Bericht zur
medizinischen Forschung vorzulegen, wobei der Fokus auf Medikamente gelegt werden
soll, deren Patent abgelaufen ist. Die Kommission nahm Bedenken einer Fachzeitschrift
auf, worin ein Artikel die mangelnden Entscheidungsgrundlagen für Therapieentscheide
aufgegriffen hatte. Es geht im Wesentlichen um die Förderung von klinischen Studien
über Arzneimittel, deren Patent abgelaufen ist. Die Pharmaindustrie beschränke sich in
ihren eigenen Studien – verständlicherweise – auf Produkte im Entwicklungsstadium,
oder solche, deren Zulassung bevorsteht, um die Wirksamkeit dieser neuen
Arzneimittel zu belegen. Im besten Fall würden patentabgelaufene Medikamente noch
mitberücksichtigt. Viel häufiger verschwinden jedoch ältere Medikamente aus
klinischen Studien mit der Folge, dass deren Datenlage trotz jahrelanger klinischer
Anwendung ungenügend bleibt. Diese Kritik nahm die Kommission auf und forderte
unter anderem den Einsatz von mehr Mitteln zur Durchführung von klinischen Studien.
Das Postulat wurde im März 2015 im Nationalrat behandelt. Der Bundesrat hatte bereits
in seiner Stellungnahme seine ablehnende Haltung kundgetan und verwies unter
anderem auf das seit 2014 in Kraft stehende Humanforschungsgesetz. In dieser Norm
sind vereinfachte regulatorische Anforderungen für Therapieoptimierungsstudien
vorgesehen, worunter auch Studien mit Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen
ist, fallen. 
Im Ratsplenum wurde keine lange Debatte nötig. Zwar gab es aus der Kommission einen
Minderheitsantrag Borer (svp, SO), der das Postulat nicht unterstützte, aber der
Nationalrat folgte der Mehrheit seiner SGK und nahm das Postulat an. Als Sprecherin
trug Yvonne Gilli (gp, SG) das Anliegen nochmals vor. Gilli war es auch, die bereits 2013
ein gleichlautendes Postulat eingereicht, dieses aber zugunsten des jetzt behandelten
Kommissionsvorschlags wieder zurückgezogen hatte. Eindringlich wies sie auf die
bestehenden Forschungslücken hin, die aufgrund mangelnden Interesses der
Pharmaindustrie entstünden. Es gebe keinen Nutzen für die Arzneimittelproduzenten
neue Medikamente mit Medikamenten zu vergleichen, deren Patentschutz abgelaufen
ist. Deswegen müsse in diesem Bereich nachgebessert werden. Das Ratsplenum folgte
diesem Appell und nahm das Postulat mit 97 zu 77 Stimmen bei einer Enthaltung, und
also gegen den Willen des Bundesrats, an. 19

POSTULAT
DATUM: 09.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Das Heilmittelgesetz sollte die eidgenössischen Räte noch länger beschäftigen, denn
auch während drei Sessionen im Jahr 2015 konnte noch keine Einigung erzielt werden.
Im Mai war es – wieder in einer Sondersession – der Nationalrat, der das Geschäft
voranzubringen versuchte. Ein Blick auf die Vorarbeit der SGK-NR gab jedoch Anlass zu
Zweifeln, dass es zu einer speditiven Entscheidfindung kommen würde. Zahlreiche
Kommissionsanträge auf Änderungen gegenüber der vom Ständerat verabschiedeten
Version, auf Festhalten an der eigenen Fassung, Minderheitsanträge, aber auch Anträge
auf Einlenken lagen vor. 
Kommissionssprecher de Courten (svp, BL) fasste eingangs Debatte die Ausgangslage
zusammen: Der Ständerat habe sich eher in Richtung des bundesrätlichen Entwurfs
zurückbewegt, während die SGK-NR tendenziell dem eigenen Text treu bleiben wolle.
So sei – und dies war der Antrag der Kommissionsmehrheit – bei den Punkten der
Zulassung, der Forschungsanreize und der transparenten Marktregulierung wieder die
eigene Fassung zu beschliessen. Bezüglich der Forschungsanreize zeigten Erfahrungen
anderer Länder positive Effekte: Mit einer Gewährung von Marktexklusivität sollten
Pharmafirmen motiviert werden, zu forschen und neue Arzneimittel auf den Markt zu
bringen. Ebenso wollte der Nationalrat in seiner Erstfassung die in der EU bereits
zugelassenen Medikamente vereinfacht auf den Schweizer Markt bringen können;
einstimmig beantragte hierzu die Kommission ein Umstossen des ständerätlichen
Beschlusses. Weitere Differenzen schuf die Kommission bezüglich der grundsätzlichen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Abgabe von Arzneimittelrezepten durch Ärztinnen und Ärzte: Die Patientinnen und
Patienten sollten selbst bestimmen können, wo sie die Medikamente beziehen wollen,
weshalb Rezepte nicht direkt an die Verkaufsstellen geschickt werden sollten. Ebenso
sollten Rezepte grundsätzlich auch bei Bestellungen von Versandapotheken vorhanden
sein. Die Kommission wollte auch daran festhalten, dass sich eine Stiftung um die
Publikation von Arzneimittelinformationen kümmern soll. Dem Ständerat hingegen
folgen wollte man bezüglich der Einführung einer Antibiotikadatenbank in der
Veterinärmedizin sowie bezüglich eines Verbots für die Ausfuhr von Medikamenten, die
für Hinrichtungen verwendet werden können.
Die Debatte im Plenum entfachte sich als Erstes an der Marktexklusivität, wobei es um
die Inumlaufbringung neuer Arzneimittel ging. Die Kommission wollte mehrheitlich
erneut den Unterlagenschutz für Arzneimittel für seltene Krankheiten streichen und
stattdessen auf Marktexklusivität setzen, während der Ständerat sich für den
Unterlagenschutz ausgesprochen und dessen Frist gar verlängert hatte. Thomas Weibel
(glp, ZH) erklärte den Unterschied aus Sicht der Minderheit: Bei Marktexklusivität
dürften nur Medikamente auf den Markt gebracht werden, die «sicherer und wirksamer
[sind] als das bereits zugelassene Präparat». Dadurch gebe es kaum Forschungsanreize
in Bereichen, in denen es bereits Medikamente gebe. Eine Minderheit Carobbio (sp, TI)
wollte darum der kleinen Kammer mit dem Argument folgen, dass dadurch eine
Monopolisierung der Herstellung verhindert würde. Unterstützt wurde sie von der
grünliberalen und der sozialdemokratischen Fraktion sowie von Gesundheitsminister
Berset. Jedoch entschied sich das Ratsplenum gegen den Unterlagenschutz und schuf
damit die erste Differenz zum Ständerat – mit 108 zu 80 Stimmen obsiegte der
Kommissionsantrag. Ebenso beharrten die Nationalrätinnen und Nationalräte darauf,
dass in der EU bereits seit einigen Jahren zugelassene Arzneimittel auch in der Schweiz
vereinfacht in Umlauf gebracht werden können. Damit hielt man an der eigenen
Fassung fest, wenn auch mit einem leicht abgeänderten Text. Ein Ausfuhrverbot von
Medikamenten, die für illegale Zwecke verwendet werden oder als Zusatzstoff für
Hinrichtungen eingesetzt werden können, wurde von einer Minderheit Borer (svp, SO)
bekämpft. Es gehe hierbei jedoch nicht um Hinrichtungen – die Minderheit befürworte
diese keineswegs. Vielmehr beträfe die Bestimmung Medikamente, die in vielen
Bereichen der Human- und Veterinärmedizin verwendet würden. Das Plenum folgte in
dieser Frage jedoch der Kommissionsmehrheit und dem Ständerat: Mit 108 zu 78
Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen den Willen der SVP- und der FDP-Liberalen-
Fraktion für das Exportverbot aus. Bezüglich Verschreibungspflicht und Rezept-
Ausstellung hielt der Nationalrat an seinen Bestimmungen fest. 
Lange diskutierte der Nationalrat in der Folge über die Marktaufsicht und die Frage der
Integrität der Heilmittel abgebenden Personen, aber auch über das Ziel, Korruption im
Bereich des Arznei- und Heilmittelmarktes zu verhindern. Ignazio Cassis (fdp, TI) führte
in seinem Beitrag aus, dass es darum gehe, zu bestimmen, über welche
Preismechanismen das BAG respektive die Regierung eine Kontrolle ausüben solle: nur
über Arzneimittel oder über alle Heilmittel, die eben auch weitere medizinische
Produkte wie Spitalbetten, Spritzen, Pflaster und anderes medizinisches Material
umfassten. Aus Sicht des Ständerates, des Bundesrates sowie von Minderheiten Cassis,
Gilli (gp, SG) und in leicht abweichender Formulierung von einer Minderheit de Courten
(svp, BL) solle der Markt für Letzteres die Preise definieren, während das
Heilmittelinstitut Swissmedic eine Aufsichtsrolle über die Arzneimittelpreise
wahrnehmen solle. Die Anträge wurden gegeneinander ausgemehrt und letztlich blieb
derjenige Gillis stehen. Demnach dürfen Arzneimittel, welche mit Rabatten gehandelt
oder verkauft werden, keinen Einfluss auf die Wahl der Therapie haben. Zudem müssen
Rabatte ganz oder teilweise an den Kostenträger weitergegeben und zur Verbesserung
der Behandlung eingesetzt werden. 
In weiteren Anpassungen betreffend andere Gesetze und Übergangsbestimmungen
folgte der Nationalrat mehrheitlich dem Ständerat oder modifizierte dessen Beschlüsse
leicht. 20

In der Sommersession 2015 gelangte eine Motion «Gleichbehandlung von
Medikamenten und Immunologika beim Import aus dem Ausland» im Nationalrat zur
Debatte. Yvonne Gilli (gp, SG) wollte damit erreichen, dass Immunologika (Impfstoffe)
leichter aus dem Ausland importiert werden können, wofür die Arzneimittel-
Bewilligungsverordnung AMBV angepasst werden müsste. Zwei neue Verordnungsartikel
müssten dazu formuliert werden. Es ging im Wesentlichen um die Einfuhr von in der
Schweiz aus wirtschaftlichen Gründen nicht zugelassenen Einzelimpfstoffen.
Einschränkungen bezüglich der Einfuhr solcher Impfstoffe resultierten aus der
Teilrevision des Heilmittelgesetzes, da dort der Import dieser Produkte einer
Bewilligungspflicht durch das Heilmittelinstitut Swissmedic unterworfen wurde.

MOTION
DATUM: 04.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Einzelimpfstoffe, beispielsweise der Impfstoff gegen Röteln, der wegen eines zu kleinen
Marktes in der Schweiz vom Markt genommen wurde, sind für praktizierende Ärztinnen
und Ärzte nur noch über kostenpflichtige Einzelbewilligungen importierbar. Diese
Mehrkosten durch Einfuhr-Einzelbewilligungen sollten vermieden werden. So sollten
die vorgeschlagenen Anpassungen der AMBV die Bewilligungspflicht durch eine
Meldepflicht ersetzen. Im Übrigen war die Motionärin der Ansicht, dass diese
Ungleichbehandlung unabsichtlich beschlossen worden sei und dass einzelne
Konsequenzen im Entscheidungsprozess zu wenig genau abgeschätzt worden seien.
Der Bundesrat teilte die Meinung der Motionärin keineswegs und sah darin gar eine
Gefährdung der Arzneimittelsicherheit. Blut, Blutprodukte oder eben auch
Immunologika würden im Zulassungsverfahren von Swissmedic eine Sonderstellung
einnehmen, weil solche Produkte ein hohes gesundheitliches Risiko bergen. Die
deshalb besonders hoch angesetzten Anforderungen an die Qualitätssicherung – zum
Schutze der Gesundheit von Mensch und Tier – dürften folglich nicht untergraben
werden. So würde die vorgeschlagene Aufhebung der Bewilligungspflicht im
Widerspruch zu ebendieser angestrebten Qualitätssicherung stehen. Zudem
befürchtete die Regierung, dass durch eine ausbleibende Bewilligungspraxis Tür und
Tor für eine legale Lieferkette für nicht zugelassene Arzneimittel geöffnet würden,
womit unter anderem auch gefälschte Arzneimittel schlechter kontrolliert werden
könnten. Die Argumentation gegen die Motion wurde mit Warnungen vor einer
Schwächung der Anwendungssicherheit und der Marktüberwachung geschlossen. 
Das Ratsplenum folgte dem Antrag des Bundesrats aber nicht und nahm die Motion mit
140 zu 43 Stimmen an. Ohne längere Debatte wurde das Geschäft dem Ständerat
überwiesen. Gilli merkte in ihren Ausführungen an, dass die Änderungen innerhalb der
AMBV zwar von den Räten abgesegnet worden waren, dass die in ihrer Motion wieder
zur Änderung beantragten Artikel quasi mangels genauerer Auseinandersetzung mit
dem Verordnungsentwurf aber übersehen worden seien. So sei ihr Antrag im Sinne
einer Rückkehr zur früher geltenden Praxis zu sehen. 21

Die Motion Gilli (gp, SG) "Gleichbehandlung von Medikamenten und Immunologika
beim Import aus dem Ausland" war im Dezember 2015 im Ständerat traktandiert. Die
vorberatende SGK beantragte die Motion mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung zur
Annahme, folgte damit dem Erstrat und setzte den Widerspruch gegen den Bundesrat
fort. In der Kommission überwog die Haltung, dass es aus Praxissicht sinnvoll sei, die
administrativen Hürden für die Einzeleinfuhr von in der Schweiz nicht zugelassenen
Impfstoffen zu senken. Dabei teilte die Kommission die Meinung der Motionärin, dass
die anfallenden Kosten unzumutbar seien. Eine Erleichterung in Form des
Meldeverfahrens sei deshalb angezeigt.
Trotz erneuter Intervention von Gesundheitsminister Berset wurde die Motion auch im
Ständerat angenommen. Das Resultat war mit 18 zu 16 Stimmen (keine Enthaltung) recht
knapp, wobei zum Zeitpunkt der Abstimmung 12 Standesvertreterinnen und -vertreter
abwesend waren. 22

MOTION
DATUM: 17.12.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Bericht über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahre 2018
beantragte der Bundesrat, die Motion Gilli (gp, SG) «Gleichbehandlung von
Medikamenten und Immunologika beim Import aus dem Ausland» abzuschreiben. Das
Anliegen sei im November 2018 im Zuge der Totalrevision der Arzneimittel-
Bewilligungsverordnung umgesetzt worden. In der Sommersession 2019 sprachen sich
beide Kammern für die Abschreibung aus. 23

MOTION
DATUM: 18.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

In der Maisession behandelte der Nationalrat Entwurf 2. Hier war eine gewisse
Dringlichkeit gegeben, da es an einer gesetzlichen Grundlage für die Kostenvergütung
bei stationären Spitalaufenthalten von IV-Beziehenden fehlte. Bei der Beratung des
Entwurfs hatte der Ständerat 2011 vor dem Hintergrund der neuen Spitalfinanzierung
einen Antrag Kuprecht (svp, SZ) gutgeheissen, wonach diese Kosten weiterhin zu 20%
von den Kantonen und zu 80% vom Bund, d.h. von der IV, zu tragen sind. Die grosse
Kammer beschloss, auf die Vorlage einzutreten und folgte damit der Mehrheit ihrer
Kommission gegen eine Minderheit Cassis (fdp, TI). Umstritten war ein
Minderheitsantrag Gilli (gp, SG), welcher eine Rückweisung an den Bundesrat mit dem
Auftrag forderte, in einer zweijährigen Übergangsregelung an der bisherigen Verteilung
der Finanzierung zwischen Kantonen und IV festzuhalten. Die definitive Finanzierung
sollte nach einer Vernehmlassung bei den betroffenen Kreisen, insbesondere den
Kantonen, in Form einer regulären Gesetzesvorlage vorgelegt werden. Die Gegner des
Antrags befürchteten, dass dies längerfristig möglicherweise eine vollumfängliche
Übernahme durch die IV zur Folge hätte, da die Gesundheitsdirektorenkonferenz
bereits 2008 angekündigt hatte, den Kantonsanteil schrittweise von 20% auf 10% und
schliesslich auf Null senken zu wollen. Die Befürworter des Antrages wurden schliesslich
von der SVP, der SP und der Hälfte der CVP überstimmt. In der Detailberatung wurde
letztlich einzig eine Präzisierung bezüglich der Frage, welche Spitäler von der Regelung
betroffen seien, angebracht. In allen anderen Punkten folgte der Nationalrat dem
Ständerat. In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer den Entwurf mit 135 zu
36 Stimmen an. Einzig die FDP-Liberale und die grünliberale Fraktion legten
geschlossen ein Nein ein. Der Ständerat schloss sich darauf der Änderung des
Nationalrats diskussionslos an. In der Schlussabstimmung nahm die grosse Kammer den
Entwurf mit 153 zu 36 Stimmen an, die kleine Kammer mit 38 zu 1 Stimme bei 2
Enthaltungen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2012
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Im September 2014 hatte das Parlament das Bundesgesetz zur Aufsicht über die soziale
Krankenversicherung verabschiedet. Daraufhin erarbeitete der Bundesrat einen
Entwurf für eine Ausführungsverordnung, welche Innenminister Berset Anfang April
2015 in die Anhörung schickte. Sie dauerte bis zum 8. Juli 2015; das Inkrafttreten des
neuen Aufsichtsgesetzes und der Ausführungsverordnung war auf den 1. Januar 2016
geplant. Zwar passierte die Anhörung grossmehrheitlich unterhalb des Medienradars –
mit der Ausnahme der NZZ –, dennoch ergaben sich einige gewichtige Kontroversen.
Während die Anhörung noch lief, liessen die Versicherer via ihre Verbände bereits
verlauten, der Verordnungsentwurf sei sehr bürokratisch und schiesse über das Ziel
hinaus. Teuer, unsozial, gesetzeswidrig und unsolidarisch sei die geplante Umsetzung,
hiess es bisweilen gar. Kritisiert wurde unter anderem, dass der Abbau übermässiger
Reserven, welche aufgrund zu hoch angesetzter Prämien entstanden sind, im Gesetz als
„kann"-Formulierung enthalten ist, während die Verordnung eine „muss"-Formulierung
beinhaltet. Für eine Pflicht fehle jedoch die gesetzliche Grundlage. Da die Verordnung
auch definiert, ab wann Reserven als „übermässig" zu taxieren sind, würden damit de
facto Maximalreserven definiert, welche zudem für kleine Kassen zu tief angesetzt
seien. Weiter kritisierten die Versicherer die weitreichenden Kontrollkompetenzen des
BAG, die auch zu einem Mehraufwand bei den Kassen führen würden. Dieser rührt
daher, dass bestimmte Transaktionen innerhalb einer Krankenversicherungsgruppe
zwingend vorab dem Bundesamt zugestellt werden müssen (Transaktionsaufsicht). Mit
etwas zeitlicher Verzögerung stimmten auch die politischen Parteien in die Kritik ein.
Mitte Juni reichten die Nationalräte Frehner (svp, BS) und Stolz (fdp, BS) zwei Motionen
(Frehner: 15.3711; Stolz 15.3690) zum Thema ein. Die Motion Frehner forderte den
Bundesrat auf, die Inkraftsetzung des Aufsichtsgesetzes vorerst auszusetzen und es so
anzupassen, dass eine wirksame Steuerung der obligatorischen Krankenversicherung
resultiert, die den regulierten Wettbewerb fördert und die staatliche Aufsicht
reduziert, verhältnismässig ist und die unternehmerische Freiheit wahrt. Die Motion
Stolz verlangte vom Bundesrat, den Entwurf zur
Krankenversicherungsaufsichtsverordnung grundlegend zu überarbeiten und die nach
Ansicht des Motionärs gesetzeswidrigen und unverhältnismässigen Bestimmungen zu
korrigieren. Unterschrieben hatten beide Vorstösse Vertreterinnen und Vertreter aus
den Reihen der SVP, der FDP, der CVP-EVP, der GLP und der BDP, im Falle der Motion
Frehner aber auch Nationalrätin Gilli (SG) von der grünen Partei. Die Ärztin kritisierte,
der Bundesrat habe die Grenzen des Handlungsspielraumes im Umgang mit Gesetz und

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.04.2015
FLAVIA CARONI
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Ausführungsverordnung überschritten. Gestützt wurde diese Aussage durch ein für
Santésuisse erstelltes Rechtsgutachten der Universität Zürich, das gleich bei mehreren
Bestimmungen eine fehlende gesetzliche Grundlage feststellte. Angesichts des
geballten Widerstandes der bürgerlichen Parteien legte jedoch sogar die ebenfalls
bürgerliche Neue Zürcher Zeitung den Verdacht nahe, dass das Parlament das
Aufsichtsgesetz primär aus taktischen Gründen im Hinblick auf die kurz nach den
Beratungen stattfindende Abstimmung über die Volksinitiative für eine soziale
Einheitskasse unterstützt hatten. Nun warfen sie SP-Bundesrat Berset vor, die
Einheitskasse durch die „Hintertür" doch noch einführen zu wollen. Im August 2015
präsentierte der Versichererverband Curafutura ein Rechtsgutachten eines Professors
aus Zürich und St. Gallen, das den Entwurf zur Ausführungsverordnung als schlecht
geschrieben, überregulierend und unzulässig geisselte. Der Verband, dem vier grosse
Krankenkassen angehören, kündigte an, im Falle der unveränderten Verabschiedung der
Verordnung den Rechtsweg zu beschreiten und letztendlich ein Bundesgerichtsurteil
über das Vorhandensein einer gesetzlichen Grundlage für die umstrittenen
Bestimmungen zu erzwingen. Dies betrifft insbesondere die Datensammlung durch das
BAG und die Mitsprache des Amtes bei operativen Entscheidungen. 25

Eine durch Nationalrätin Gilli (gp, SG) übernommene Motion Hodgers (gp, GE) forderte,
Frauen unter 20 Jahren kostenlos und anonym Zugang zu Verhütungsmitteln,
insbesondere der Antibabypille, zu gewähren. Begründet wurde dies mit einem Anstieg
der Anzahl Schwangerschaftsabbrüche bei Jugendlichen und mit dem Vorbild
Frankreichs, das eine entsprechende Regelung kurz zuvor eingeführt hatte. Der
Bundesrat widersprach, die Anzahl Abtreibungen bei der jüngsten Frauengruppe sei
nicht gestiegen, sondern im Gegenteil gesunken, und sie sei im europäischen Vergleich
sehr tief. Er verwies zudem auf die individuelle Verantwortung und auf von der
öffentlichen Hand unterstütze Beratungsstellen, welche unter anderem Informationen
zum Thema Empfängnisverhütung zur Verfügung stellen. Eine anonyme Abgabe
verschreibungspflichtiger Medikamente sei des weiteren nicht möglich. Der Nationalrat
folgte dem in der Sommersession 2015 mit 121 zu 58 Stimmen bei drei Enthaltungen und
lehnte die Motion ab. 26

MOTION
DATUM: 04.06.2015
FLAVIA CARONI

Eine parlamentarische Initiative Gilli (gp, SG), übernommen durch Nationalrätin Rytz
(gp, BE), strebte eine Reform der Prämienverbilligung an. Der Beitrag eines jeden
Kantons soll mindestens dem Bundesbeitrag für diesen Kanton entsprechen, mit einer
Senkungsmöglichkeit um 10% für Kantone mit günstigen Prämien, so die Forderung. In
der Begründung war zu lesen, in den vergangenen zwei Jahren hätten zehn Kantone ihre
Prämienverbilligungen gekürzt, wovon primär der untere Mittelstand betroffen sei. Das
Korrektiv, das die individuellen Prämienverbilligungen zum System der Kopfprämien in
der Krankenversicherung bilden, funktioniere so immer schlechter. Im Nationalrat
stiess die Forderung auf eine gewisse Resonanz, die jedoch nicht ausreichte. SP, Grüne
und eine Mehrheit der CVP stimmten dafür, der Rest der Fraktionen auf Antrag der
Kommissionsmehrheit dagegen, was ein Stimmenverhältnis von 111 zu 77 bei 2
Enthaltungen gegen das Anliegen ergab. Der Kommissionssprecher hatte erklärt, die
Kommissionsmehrheit wolle nicht zum System zurückkehren, das vor der Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) gegolten hatte. Die Kantone
müssten selbst darüber entscheiden können, wie sie ihre Mittel einteilen. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2016
FLAVIA CARONI

Bildung, Kultur und Medien
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Im März setzte der Nationalrat die Detailberatung des Entwurfs für ein
Kulturförderungsgesetz (KFG) fort. Ein Antrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) setzte
sich für die Verankerung der Förderung der musikalischen Bildung ein und wurde mit
89 zu 80 Stimmen angenommen. Unterstützung erhielt der Antrag von der Ratslinken
und einer beinahe geschlossenen CVP. Der Nationalrat lieferte mit diesem Entscheid
bereits eine erste Antwort auf das Anliegen der Volksinitiative „jugend + musik“, welche
Ende des Vorjahres mit über 150'000 Unterschriften eingereicht worden war.
Minderheitsanträge der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) blieben
beinahe ausnahmslos chancenlos. So lehnte der Nationalrat unter anderem die
Minderheitsanträge Pfister (svp, SG) ab, welche die Bekämpfung des Illetrismus und die
Förderung des Lesens sowie die Unterstützung der Fahrenden nicht im KFG verankern
wollten. Ebenso deutlich abgelehnt wurde ein Minderheitsantrag aus den Reihen der
SP, welcher den Bund bei seinen Entscheiden zu Schwerpunkten der Kulturförderung
und Finanzierung zur vermehrten Absprache mit den Kantonen, Städten und
Gemeinden verpflichten wollte. Mit 94 zu 70 Stimmen angenommen wurde hingegen ein
Minderheitsantrag aus dem bürgerlichen Lager, welcher sich gegen die Einführung eines
Kulturrates stellte, der den Bundesrat bei den Beratungen zu kulturpolitischen Belangen
unterstützen sollte. SVP, FDP, BDP, EVP und eine starke Minderheit der CVP
unterstützten den Antrag. Da der Nationalrat die Integration des Pro-Helvetia-Gesetzes
(PHG) in das neue KFG im Vorjahr bereits beschlossen hatte, beschäftigte er sich in der
Detailberatung auch mit diesen Regelungen. Wie auch im ersten Teil der Beratung des
KFG wurde eine Vielzahl formeller Anträge der WBK-NR diskussionslos angenommen.
Die Anliegen zweier SVP-Minderheitsanträge, welche im sieben- bis neunköpfigen
Stiftungsrat einen Sitz für einen Vertreter der Volkskultur reservieren und eine
angemessene Repräsentation der Sprachgruppen gewährleistet haben wollten, wurden
als nicht umsetzbar erachtet und von einer Mehrheit abgelehnt. Vom bürgerlichen
Lager deutlich abgelehnt wurde des Weiteren ein Minderheitsantrag Gilli (gp, SG),
welcher Kultur- und Kunstpreise von der Steuer befreien wollte. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2009
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Formsache war die Wiederwahl des Fraktionspräsidenten der GP. Der Genfer
Nationalrat Antonio Hodgers, der das Amt 2010 von Maya Graf (BL) übernommen hatte,
wurde Ende Februar im Amt bestätigt. Auch das Vizefraktionspräsidium, bestehend aus
dem Ständerat Luc Recordon (VD) und der Nationalrätin Yvonne Gilli (SG) wurde
wiedergewählt. 29
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